Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 15.12.2025

Offentliche Bekanntmachung des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes
der Stadt Koln als Lebensmitteliberwachung und Veterinardienste

Tierseuchenverfigung der Stadt Koln vom 12.12.2025
zur Aufhebung der Allgemeinverfiigung vom 11.11.2025

l. Regelung

Auf der Grundlage unter anderem der Artikel 60 - 71 der VO (EU) 2016/429 in
Verbindung mit Artikel 11 - 67 der Verordnung (VO) (EU) 2020/687 in Verbindung mit
§ 18 - 33 der Verordnung zum Schutz gegen die Gefligelpest (GeflPestSchV) wird die
Allgemeinverfigung zum Schutz gegen die Geflugelpest bei Nutzgefligel vom
11.11.2025 aufgehoben.

Il. Begriindung

Nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs der hochpathogenen Geflugelpest in
einem Geflugelbestand in Hurth (Rhein-Erft-Kreis) bestand das Erfordernis, eine
Schutzzone (Radius 3 km) und eine Uberwachungszone (Radius 10 km) um den
Ausbruchsbetrieb einzurichten und abgestufte MalRnahmen zum Schutz gegen eine
weitere Ausbreitung der Geflligelpest festzulegen.

Entsprechend Artikel 55 Absatz 1 VO (EU) 2020/687 kann die 6rtlich zustandige
Behorde die Mallnahmen zur Seuchenbekampfung bei einem Ausbruch der
Geflligelpest frihestens nach 30 Tagen (Mindestdauer der Mal3nahmen) in den
Restriktionszonen aufheben. Dies bedingt, dass den Anforderungen gemal Artikel 39
in der Schutzzone entsprochen wurde und eine reprasentative Anzahl von Betrieben,
in denen Tiere gelisteter Arten gehalten werden, von amtlichen Tierarzten Uberpruft
und hierbei keine weiteren Feststellungen Uber die Verbreitung der Gefligelpest
getroffen wurden.

Diese Voraussetzungen liegen jetzt vor, so dass ich die in meinem
Zustandigkeitsbereich eingerichteten Restriktionszonen und die angeordneten
Schutzmalregelungen vollstandig aufheben kann.

lll. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfugung gilt gemafl § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG NRW am Tag
nach dieser Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Die Verfigung kann beim Amt fur Umwelt und Verbraucherschutz, Abteilung
Lebensmittelliberwachung und Veterinardienste —Veterinaramt-, Friedrich-Ebert-Ufer
64-70, 51143 Koln wahrend der Geschéaftszeiten eingesehen werden.
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IV. Rechtsgrundlagen

o Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Anderung und Aufhebung
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429)

o Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Erganzung der VO (EU) 2016/429
hinsichtlich Vorschriften fur die Pravention und Bekampfung bestimmter
gelisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687)

o Verordnung zum Schutz gegen die Geflligelpest (Geflligelpest-Verordnung -
GeflPestSchV)

o Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G)

in der jeweils gultigen Fassung

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfugung kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage
beim Verwaltungsgericht Koln, Appelhofplatz, 50667 Koln erheben.

Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle
oder in elektronischer Form eingereicht werden. Fur Ruckfragen wenden Sie sich bitte
unmittelbar an das Verwaltungsgericht.

Bei Verstandnis- oder Rickfragen zu dieser Tierseuchenverordnung wenden Sie sich
bitte an das Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung Lebensmitteliberwachung
und Veterinardienste der Stadt Koln per Mail (vetleb@stadt-koeln.de) oder Telefon
(0221/221-26211).

Koln, 12.12.2025

Stadt Koln

Der Oberburgermeister

Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Im Auftrag

Pascal Siemens

Amtsleiter

Seite 2


mailto:vetleb@stadt-koeln.de

	Öffentliche Bekanntmachung des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes der Stadt Köln als Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste
	I. Regelung
	II. Begründung
	III. Bekanntgabe
	IV. Rechtsgrundlagen
	V. Rechtsbehelfsbelehrung


